
Besprechungen

Staatskirchenrecht

MÜLLER, Friedrich PIEROTH, Bodo eli- land-Pfalz, das Saarland und Schleswig-Hol-
als ordentlichesgzonsunterricht Lehrtfach ste1in, nıcht dagegen für Baden-Württemberg,

FEıne Fallstudie den Verfassungsfragen se1- Berlin, Niedersachsen und Hamburg hier
NT: Versetzungserheblichkeit. Berlin: Duncker x1ibt auch keine Noten) die Note 1mM Fach

Humblot 1974 132 (Staatskirchenrecht- Religionslehre für versetzungserheblich
ıche Abhandlungen. A Kart. 29,60 klärt, verstöfßt damit nıcht das

Die Arbeit 1ST aus einem Gutachten her- Grundgesetz. Weder die angebliche und VO  -

vOrSCSanNngenN, das die Verfasser 74086 Vorlage den Vertassern eingehend ritisch widerlegte
e1ım Bundesverwaltungsgericht EerSLAatiLiLet ha- Qualifizierung des Staats als „säkular“ noch
ben und dem das oberste Bundesgericht 1n se1ne Neutralitätspflicht stehen der Verset-
seiner Entscheidung VO 1973 (BVerwGE zungserheblichkeit 9 ebensoweni1g
42, 346) ersichtlich weitgehend gefolgt 1St die Elemente der Trennung VO  ; Staat und
Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts Kirche, die 1m Grundgesetz enthalten sınd.
und die Vorentscheidungen des Verwaltungs- Auch Art. 1St nıcht verletzt, da dıe

Glaubens- und Gewissensfreiheit durch Artgerichts öln und des Oberverwaltungsge-
rıchts Münster siınd abgedruckt Abs und begrenzt wırd Die Mög-

Die Vertasser untersuchen zunächst die Be- ichkeit der Abmeldung tragt der Gewiı1issens-
deutung des Begriffs „ordentliches Lehrfach“ freiheit genügend Rechnung und führt auch
1n Art. Abs Sıe kommen dem nıcht einer dem Gleichheitssatz wıderspre-
Ergebnis, dafß der Religionsunterricht nach chenden Bevorzugung oder Benachteiligung
dem Grundgesetz ebenso wI1e nach der eNt- VO Schülern, die sıch abgemeldet haben. In-
sprechenden Bestimmung des Art 149 Abs SOWeIlt kann nıcht Aaus einem Mißbrauch des

der Weimarer Reichsverfassung Pflicht- Abmeldungsrechts eın Schüler meldert sıch
tach nıcht 1Ur tür die Schule, sondern ENTISE- Fl seiner Gewissensentscheidung ab,
40 einer weIlit verbreiteten Auffassung auch eıner schlechten Note auszuweichen AB 8

rür den Schüler 1St Der Schüler Dzw. seine gumentiert werden.
Erziehungsberechtigten) haben reilich das Das Buch greift 1N den behandelten Einzel-
echt der Abmeldung (Art Abs GG), fragen erheblich über das hinaus, W AaS 1n die-
dessen ausdrückliche verfassungsrechtliche T  I1 kurzen Bericht dargestellt werden konn-
Hervorhebung be1 eiınem Wahlfach überflüs- Besondere Beachtung verdienen die e1IN-
S11g ware. Allerdings tolgt daraus nıcht, daß gehenden Ausführungen ZUuUr Alternative des
das Fach Religion nach Bundesverfassungs- mehr auf Verkündigung der mehr auf W1S5-
recht versetzungserheblich se1n musse. senschaftlich fundierte Wıssensvermittlung

Die Versetzungserheblichkeit beruht viel- ausgerichteten Religionsunterrichts. Die Schrift
mehr auf Landesrecht, das 1n diesem Punkt 1ST daher über den konkreten Fall hinaus,
erheblich diferiert. Wenn e1in Bundesland dem s1ıe iıhre Entstehung verdankt, VO:  e grund-
(wıe sıch A4US dem Anhang erg1bt, gilt das für sätzlicher Bedeutung.
Nordrhein-Westfalen, Bayern, Hessen, Rhein- Rüfner

Theologie
BALTHASAR, Hans Urs D, 7 AMl Der antırömische Theologie eingefügte Theorie VO' Papsttum

Freiburg: Herder 1974 303 (Her- noch immer aussteht. Vielmehr 1St „Rom  &*
derbüchere:i. 492) Kart 6,90 heute eın Thema, das auch bei Katholiken

Die Diskussion Küngs „Unfehlbar?“ nı selten gereizte Reaktionen hervorru:
brachte ZUTage, da{fß 1ne 1n das Ganze der und das aus dem ökumenis  en Gespräch oft
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